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1. Antragstext

C.1.5.2 Soziale Absicherung des strukturellen Wandels

- Priorität von 2 auf 1 setzen.
- Neuformulierung Erläuterung des Handlungsziels: Die Bewältigung der Arbeitslosigkeit

muss von den zuständigen Stellen mit höchster Priorität angestrebt werden, so dass Stellen-
suchende rasch und dauerhaft in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können. Die zu-
ständigen kantonalen Stellen erzielen dabei im interkantonalen Benchmark einen über-
durchschnittlich hohen Wirkungsgrad.

2. Begründung

Arbeitslosigkeit ist eines der wesentlichen Grundprobleme unserer Gesellschaft. Ziel muss sein
diese jeweils so tief wie möglich zu halten, damit die schädigenden Auswirkungen gering gehal-
ten werden können. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit muss deshalb auch vom Kanton prio-
ritär behandelt werden. Denn die Folgen von Arbeitslosigkeit insbesondere der Langzeitar-
beitslosigkeit können gravierend sein: Arbeit ist für viele Menschen ein Stabilisierungsfaktor
und regelt Tagesstruktur und das soziale Umfeld. Mögliche individuelle Folgen der Arbeitslosig-
keit, insbesondere der Langzeitarbeitslosigkeit, sind psychologische und gesundheitliche Prob-
leme, Entqualifizierung (Entwertung der bisher erlangten Qualifizierung), gesellschaftlich-
kulturelle Isolation und Verarmung. In vielen Fällen wirkt sich das auch auf die folgenden Gene-
rationen aus, denn die Kinder von Arbeitslosen haben schlechtere Chancen geistig und körper-
lich gesund aufzuwachsen.

3. Stellungnahme des Regierungsrates

Nach Artikel 73 Absatz 1 Kantonsverfassung behandelt der Kantonsrat den Legislaturplan und
nimmt davon Kenntnis. Gemäss Absatz 2 kann der Kantonsrat mit einem Planungsbeschluss den
Regierungsrat beauftragen eine Staatsaufgabe in eine bestimmte Richtung zu entwickeln.

Eingaben als Planungsbeschlüsse, welche die Priorisierung der Ziele und Planungsabsichten der
regierungsrätlichen Legislaturplanung abändern wollen, setzen keine neuen Schwerpunkte,
sondern beabsichtigen lediglich eine Änderung der zeitlichen Umsetzung eines bereits vom Re-
gierungsrat festgesetzten Legislaturzieles. Mit anderen Worten: es werden damit keine strategi-
schen Schwerpunkte gesetzt, vielmehr wird mit solchen Planungsbeschlüssen in den operativen
Aufgabenbereich des Regierungsrates eingegriffen, weshalb wir diese als unzulässig, zumindest
aber bei einer allfälligen Überweisung als nicht verbindlich erachten.
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Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist ein vorrangiges Ziel unserer Wirtschafts- und Sozialpoli-
tik. Dabei geht es einerseits um eine bestmögliche Nutzung des vorhandenen Produktionsfak-
tors Arbeit, anderseits geht es um die soziale Abfederung der von Arbeitslosigkeit betroffenen
Mitmenschen. Nebst den üblichen konjunkturellen Schwankungen entsteht Arbeitslosigkeit vor
allem als Folge des andauernden Strukturwandels in der Wirtschaft.

Zur Bekämpfung der Folgen der Arbeitslosigkeit besteht das Bundesgesetz vom 25. Juni 1982
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosen-
versicherungsgesetz AVIG; SR 837.0). Im Kanton Solothurn ist der Vollzug des Arbeitslosenversi-
cherungsgesetzes im Sozialgesetz (BGS 831.1) geregelt. Die schweizerische Arbeitslosenversiche-
rung ist ein bewährtes Instrument und wirkt in Wirtschaftskrisen als automatischer Stabilisator.
Die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen beim Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgeset-
zes wird durch eine Wirkungsvereinbarung geregelt. Diese Vereinbarung definiert die anzustre-
benden Ziele und Wirkungen. Sie gestaltet die Vollzugssteuerung und legt den Rahmen für die
Zusammenarbeit von Bund und Kantonen fest. Sie sorgt damit für einen effizienten und effekti-
ven Vollzug und trägt zur Verhütung von drohender Arbeitslosigkeit, sowie der Bekämpfung
bestehender Arbeitslosigkeit, bei. Das Ziel der Vereinbarung ist dabei die Förderung der raschen
und dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.

Die Steuerung der Vereinbarung erfolgt über die Wirkungsmessung. Das Staatssekretariat für
Wirtschaft Seco erstellt dabei eine jährliche Lagebeurteilung über die Entwicklung der erzielten
Wirkungen der Vollzugsstellen und ergänzt diese mit weiteren Kennzahlen. Die erzielten Wir-
kungen der Vollzugsstellen werden als relativer Benchmark dargestellt und veröffentlicht. In
diesem interkantonalen Benchmark hat der Kanton Solothurn in den letzten Jahren jeweils ei-
nen überdurchschnittlich hohen Wirkungsgrad erzielt und dabei unter den Kantonen Spitzen-
ränge eingenommen (2003: 6; 2004: 2; 2005: 4; 2006: 4; 2007: 4; 2008: 5). Das operative Ziel beim
Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, eine überdurchschnittliche Wirkung zu erzielen,
ist im Globalbudget "Wirtschaft und Arbeit" enthalten und ein dementsprechender Indikator ist
beim Produktegruppenziel aufgeführt (312: Rangierung des Kantons Solothurn im interkanto-
nalen Vergleich; Sollwert: 6).

Die mit dem Antrag eingereichte Neuformulierung der Erläuterung des Handlungszieles ist in
unserer Formulierung zum Handlungsziel C.1.5.2 enthalten. Mit der Prioritätensetzung wird
dargelegt, dass es sich im Wesentlichen um den Vollzug einer Bundesaufgabe handelt und der
Kanton wenig Gestaltungsfreiraum hat. Die Bewältigung der Arbeitslosigkeit wie auch die Be-
kämpfung des Fachkräftemangels gehören aber richtigerweise als dauernde Langzeitaufgaben
zu den prioritären Zielen der zuständigen Vollzugsstellen.

4. Antrag des Regierungsrates

Nichterheblicherklärung

Andreas Eng
Staatsschreiber

Vorberatende Kommission

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission
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Verteiler

Volkswirtschaftsdepartement
Amt für Wirtschaft und Arbeit
Aktuarin UMBAWIKO
Parlamentsdienste
Traktandenliste Kantonsrat


